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Beschluss-Nr.: Br-30-156/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der  Stadt  Brück beschließt, die beigefügten Dokumente
als Orientierungshilfen  im  Rahmen  von  Bauleitverfahren  f ür potentielle  Investoren  zu
verwenden:
1. Die  Orientierungsunterlagen  haben  ausschlie ßlich informativen  Charakter.  Sie  entfalten
keine rechtliche  Bindungswirkung  und  ersetzen  nicht  die  im  Bauleitplanverfahren
vorgeschriebenen gesetzlichen Schritte und Entscheidungen.

2. Die Unterlagen werden durch die Ven valtung gepflegt. Änderungsanforderungen sind bei
Bedarf mit der SW abzustimmen. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV

Begründung

Die Erfahrung  aus  vergangenen  Bauleitplanverfahren  hat  gezeigt,  dass  Investoren  und
Vorhabenträger zu  Beginn  eines  Projektes  h äufig einen  erheblichen  Informationsbedarf
hinsichtlich der  rechtlichen  Rahmenbedingungen,  der  gemeindlichen  Entvvicklungsziele
sowie der Verfahrensabläufe haben.

Durch die Bereitstellung von Orientierungsunterlagen kann die Verwaltung frühzeitig
Transparenz schaffen  und Investoren eine einheitliche und strukturierte  Grundlage  für ihre
Planungen an  die  Hand  geben.  Dies  tr ägt dazu  bei,  Missverst ändnisse zu  vermeiden,
Verfahrensabläufe zu  beschleunigen  und  die  Qualit ät der  eingereichten  Antr äge zu
verbessern.

Die Unterlagen  sollen  ausschlie ßlich informativen  Charakter  haben  und  den  Dialog
zwischen Investoren, Ven valtung und der SW erleichtern. Sie ersetzen nicht die gesetzlich
vorgeschriebenen Schritte  des  Bauleitplanverfahrens  und  entfalten  keine  rechtliche
Bindungswirkung.

Mit der  Bereitstellung  dieser  Orientierungsunterlagen  verfolgt  die  Stadt  Brück  das  Ziel,
Investoren verlässliche  Informationen  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  Planungssicherheit  zu
erhöhen und gleichzeitig die gemeindlichen Entwicklungsinteressen klar zu kommunizieren 


